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Arsfertigung

Amts ge ric ht C ha rlotten bu rg
lnsolvenzgericht
Az: 36o lN 2325117

Beschluss

ln dem Verfahren Uber den Antrag d.

- Antragstellender Gläubiger -

auf ErÖffnung des lnsolvenzverfahrens tlber das VermÖgen d

Off iz ln lmrnobilie nve rwaltu ng Attie ngese I lschaft l. L.,

clo Sildstadtgalerie Saalfeld GmbH, Kurftlrstendamm 50, 10707 Berlin,
vertreten durch den Vorstand Brigitte Ehlert, Salzbrunner Str. 40, 14193 Berlin
Registergericht Amtsgericht Charlottenburg Handelsregister Register-Nr.: HRB 161889
- Schuldnerin -

hat das Amtsgericht Charlottenburg durch den Richter am Amtsgericht Siebrecht am 11 .07.2A17

beschlossen:

ã¡r Verhinderung nachteiliger Veränderungen in der Vermögenslage der Schuldnerin bis zur Ent-

scheidung uber den Antrag wird am 11.07.2A17 um 13:30 Uhr angeordnet ($$ 21,22lnsO):

Der Schuldnerin wird ein allgemeines Verfügungsverbot auferlegt ($ 21 Abs. 2 Nr. 2 lnsO),

Die Verwaltungs- und Verftgungsbefugnis über das Vermögen der Schuldnerin geht auf

den vorlåufigen lnsohenzverwalter über.

2. Zum vorläufigen lnsolvenzverwalter wird

Herrn Rechtsanwalt Joachim Voigt€alus
Rankestraße 33, 10789 Berlin

bestellt.

lvbßnahmen der Zwangsvollstreckung einschließlich der Vollziehung eines Anests oder ei-

ner einstweiligen Verfügung gegen die Schuldnerin werden untersagt, soweit nicht unbe-
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wegliche Gegenstände betroffen sind; bereits begonnene lrlaßnahmen werden einstwer¡.

eingestellt ($ 21 Abs. 2 Nr. 3lnsO). Þ'.

Der vorlåufige lnsolvenzverwalter ist nicht der allgemeine Vertreter der Schuldnerin, Ër hat die

Aufgabe, durch Überuvachung der Schuldnerin deren Vermögen zu sichern und zu erhalten ($ 22

Abs. 1 SaE 2 Nr. 1 lnsO). Der vorläufige lnsolvenzven¡valter hat zu prtifen, ob'das Vermögen der

Schuldnerin die Kosten des Verfahrens decken wird ($ 22 Abs, 1 Satz 2 Nr. 3 lnsO).

Der Schuldnerin wird verboten, über Bankkonten und über Ar¡ßenstände der Schuldnerin ganz

oder teilweise zu verfügen. Hinsichtlich der Bankkonten und der Außenstitnde der Schuldnerin

geht die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis auf den vorlåufigen lnsolvenzverwalter über. Der

vorläuflge lnsolvenzverwalter wird ermächtigt, Bankguthaben und sonstige Forderungen der

Schulilnerin einzuziehen sowie eingehende Gelder entgegenzunehmen.

Die Konten der Schuldnerin führenden Kreditinstitute werden dem vorläufigen lnsolvenzvenryalter

gegenüber z ur Aus kunft serteilung verpflichtet.

Den Schuldnern der Schuldnerin (Drittschuldnern) wird verboten, an die Schuldnerin zu zahlen.

Sie werden aufgefordert, Leistungen unter Beachtung dieser Anordnung nur noch an den vorläufi-

gen lnsolvenzvenralter zu leisten (S 23 Abs. 1 Satz 3 lnsO).

Gem. g I Abs. 3 lnsO wird der vorläufige Insolvenzvenrvalter beauftragt, die ãstellungen des Be-

schlusses an die Schuldner der Schuldnerin vorzunehmen (S 23 Abs. 1 Satz 2 lnsO) und hier-

über Nachweis zu fuhren.

Der vorläufige lnsolvenzvenualter ist berechtigt, die Geschåftsråurne und betrieblichen Einrichtun-

gen der Schuldnerin einschließlich der Neþenråume zu betreten und dort Nachforschungen anzu-

stellen. Die Schuldnerin hat ihm Einsicht in die Bucher und Geschäftspapiere zu gestatten und

sie diesem auf Verlangen bis zur Ëntscheidung tlber die Eröffnung des Verfahrens herauszuge-

ben. Er hat ihm alle Ar¡skünfie zu erteilen, die zur Sicherung der künfrigen lnsolvenzmasse und

zur Êu.¡fklårung der schuldnerischen VermÖgensverhältnisse erforderlich sind.

Rechtsbehe lfsbela h rung:

Gegen die Entscheidung kann die soforlige Beschwerde (im Folgenden: Beschwerde) eingelegt werden,

Die Beschwerde ist binnen einer Notfrist wn zwei Wochen bei dem

Amtsgericht Cha rlotte nburg
Amtsgarichtsplâtz I
rc467 Berlin
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einzulegen

Die Frist beginnt mit der Verkündung der Entscheidung oder, wenn diese nicht wrkündet wird, mit deren Zu-
stellung bzw. mit der wirksamen öffentlíchen Bekanntmachung gemåß $ 9 lnsO im lnternet (www.insolwnz-
bekanntmachungen.de). Die ôfientliche Bekanntmachung genügt zum Nachweis der fustellung an alle Betei-
ligten, auch wenn die lnso neben ihr eine besondere Zustellung rcrsch¡eibt, $ 9 Abs. 3 lnsO. Sie gilt als be-
wirkt, sobald nach dem Tag der Veröffentlichung zwei weitere Tage wrstrichen sind, S 9 Abs. 1 Satz 3 lnsO.
Für den Fristbeginn isl das zuerst eingetretene Ereignis (Verkirndung, Zustellung oder wirksame Öffenlliche
Bekanntmachung) maß geblich.

Die Beschwerde ist schrifilich einzulegen oder durch Erklårung zu Protokoll der Geschäfrsstelle des genann-
ten Gerichls. Sie kann auch lor der Geschäfrsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden; die Frist
ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gerichte eingeht. Eine an-
waltliche Mitwirkung ist nicht lorgeschrieben.

Die Beschwerde ist wn dem Beschwerdefúhrer oder seinem Berollmåchtigten zu unteaeichnen

Die Beschwerdeschrifi muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung sowie die Erklårung enthal-
ten, dass Beschwerde gegen diese Entscheidung eingelegt werde.

-

Richter am Amtsgericht

Für den Gleichlaut der Ausfertigung mit
der Urschrift

a

Urkunds telle


